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Beitrag von „ChatNoir88“ vom 6. November 2023 20:09

Aber das heißt, die Angaben im BEEG (24 Monate, theoretisch keine Beantragung nötig)
entspricht der aktuellen Bundesgesetzgebung.

Das Schulministerium verweist ja selbst tatsächlich auf das BEEG, in dem eben nichts von einer
möglichen „Verwehrung“ des Anspruchs durch den Arbeitgeber steht.

Aber ich werde mal Kontakt mit unserer Sachbearbeiterin in der BR aufnehmen, danke für die
schnelle Antwort!
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